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Werftunfall ist 
Rheinschifffahrtssache 

Die Rheinschiffahrtsgerichte sind zuständig für Schäden, die an Sachen Dritter entstehen durch ein Verschulden des Schiffseigners oder Aus-
rüsters oder der Besatzung eines Schiffes, das zu Reparaturzwecken vor einer Werft auf flottem Wasser liegt. Zum bestimmungsgemäßen 
Gebrauch eines Schiffes im Sinne des Artikels 34 II lit. c MA gehören alle Schifffahrtsphasen von der Indienststellung bis zur Abwrackung.

Artikel 34 II lit. c MA ist allein nach den allgemeinen Grundsätzen internationaler Übereinkommen aus sich selbst heraus auszulegen. Die 
Tatbestandsmerkmale dieser Vorschrift sind weit auszulegen, da es erklärtes Ziel der Signaturstaaten der Mannheimer Akte war und ist, 
möglichst alle havarierelevanten Vorgänge auf dem Rhein durch orts- und sachkundige Rheinschiffahrtsgerichte entscheiden zu lassen.

Auch ein Schiff, das sich zur Reparaturzwecken bei einer Werft aufhält, ist in »Fahrt« im Sinne des Artikels 34 II lit. c MA, jedenfalls wenn 
es sich nicht auf der Helling, sondern in flottem Wasser befindet: maßgeblich ist der Zeitpunkt der Schadenverursachung. Über den reinen 
Wortlaut des Artikels 34 II lit. c MA hinaus sind nicht nur »Schiffer und Flößer«, sondern auch der Schiffseigner/Ausrüster sowie die Besat-
zungsmitglieder passivlegitimierte Prozessparteien in Rheinschifffahrtssachen; unabhängig davon ob nach dem substantiierten Vortrag des 
Klägers vertragliche oder deliktische Ansprüche geltend gemacht werden. Mitarbeiter eines Reparaturbetriebes, die Tätigkeiten an Bord ver-
richten, die sonst von Besatzungsmitgliedern verrichtet zu werden pflegen, sind Besatzungsmitglieder im Sinne der Vorschrift.

Die örtliche Zuständigkeit der Rheinschiffahrtsgerichte erstreckt sich auch auf Häfen, die zum Rheinstromgebiet zählen, wie etwa der Rhein-
hafen Duisburg. 

Urteil des Rheinschiffahrtsobergerich-
tes Köln vom 22. November 2018, Az.: 
3 U 138/17 BSchRh (Rheinschiffahrtsgericht 
Duisburg-Ruhrort, Az.: 5 C 6/16 BSchRh)

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 
16.10.2017 verkündete Urteil des Amtsge-
richts Duisburg-Ruhrort – Rheinschifffahrts-
gericht, Az. 5 C 6/16 BSch, aufgehoben und 
der Rechtsstreit an das Amtsgericht Duis-
burg-Ruhrort – Rheinschifffahrtsgericht – 
zurückverwiesen …

Aus dem Gründen:
I. Die Klägerin, ist der führende Haftpflicht-
versicherer der S (im Folgenden: Werft), die 
ein Schiffswerftbetrieb im Rheinhafen Duis-
burg ist. Sie macht mit der Klage nach Er-
bringung von Versicherungsleistungen an 
die Werft Schadensersatzansprüche aus 
übergegangenem sowie – im Hinblick auf 
die Mitversicherer – aus von diesen an sie 
abgetretenem Recht gegen die Beklagten 
geltend. Dem liegt folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Im Jahr 2015 befand sich das Motortank-
schiff »Rita«, dessen Eigner der Beklagte 
zu 1) und dessen seinerzeit verantwortlicher 
Schiffsführer der Beklagte zu 2) waren, zu 
Klassearbeiten sowie zur Beseitigung eines 
Havarieschadens auf der Werft …

Im Zuge der Arbeiten wurde u.a. die Haupt-
maschine auseinandergebaut und ausge-
krant, wobei das in der Maschine noch vor-
handene Öl und Gasöl in unklarer Menge 
in die Bilge lief. Am 18.05.2015 waren die 
Arbeiten im Wesentlichen abgeschlos-
sen, wenngleich noch einige Restarbeiten 
zu erledigen waren. Die Probefahrt stand 
kurz bevor. An diesem Tag vereinbarten 
der Beklagte zu 1) und der Geschäftsführer 
der Werft, dass die Werft noch den für die 
Klasse erforderlichen Hydraulikölwechsel 
durchführen und damit den Streithelfer zu 
1) (im Folgenden: Firma I) beauftragen und 
in der Folge entsprechend abrechnen sollte. 
Die bei der Firma H angestellten Beklagten 
zu 3) und 4) hielten daraufhin nach den Be-
hauptungen der Klägerin bei dem Beklag-

ten zu 2), nach den Behauptungen der Be-
klagten zu 1) und 2) bei dem Beklagten zu 
1) Rückfrage, was mit dem Altöl geschehen 
solle. Der darauf Angesprochene erwider-
te unstreitig, es könne in die Bilge abge-
lassen werden. Der weitere Inhalt des Ge-
spräches ist zwischen den Parteien streitig. 
Am 20.05.2015 trafen der Zeuge O und der 
Streithelfer zu 2), beides angestellte Mitar-
beiter der Werft, im Maschinenraum der 
»Rita« ein, um dort Arbeiten durchzufüh-
ren. Am Morgen desselben Tages stellten 
auch die Beklagten zu 3) und 4) sich nach 
vorheriger Absprache mit dem Vorarbei-
ter der Werft, Herrn E, im Maschinenraum 
der »Rita« ein, um den Hydraulikölwechsel 
durchzuführen. Sie stellten fest, dass das 
Altöl noch nicht abgelassen worden war. 
Ohne erneute Rücksprache mit dem Beklag-
ten zu 1) oder der Werft ließen sie das Altöl 
– insgesamt eine Menge von etwa 150 Litern 
– in die Bilge ab und füllten mit Kanistern 
neues Hydrauliköl ein Diese Arbeiten been-
deten sie, während der Streithelfer zu 2) und 
der Zeuge O ihre Frühstückspause machten. 
Gegen 10:45 Uhr kehrten letztere aus der 
Pause zurück. Sie trafen im Maschinenraum 
die Zeugen W, H und J an. Es kam zu einem 
kurzen Gespräch mit zwischen den Parteien 
streitigem Inhalt. Danach begann der Streit-
helfer zu 2) zu schweißen, während der Zeu-
ge O die bereits vor der Pause begonnenen 
Arbeiten am Kühler wieder aufnahm. Kurz 
darauf bemerkte der Zeuge O einen Brand-
geruch. Als er aufblickte, sah er eine Flam-
me im hinteren Teil des Maschinenraums, 
die ein bis zwei Meter aus den Bodenplatten 
herausschoss. Er informierte den Streithel-
fer zu 2) und versuchte – in im Einzelnen zwi-
schen den Parteien streitiger Art und Weise 
– mit diesem gemeinsam, das Feuer mittels 
der im Maschinenraum befindlichen Hand-
feuerlöscher zu löschen. Dies gelang ihnen 
jedoch aus zwischen den Parteien streitigen 
Gründen nicht. 

Der Brand konnte erst durch die Feuer-
wehr gelöscht werden. Bei dem Brand ent-
stand neben einem erheblichen Sachscha-

den an dem Motortankschiff auch ein – im 
einzelnen streitiger – Schaden an den Ar-
beitsmaterialien und Gerätschaften der 
Werft, ferner entstanden der Werft Kosten 
für die Intervention am Schadenort und die 
Durchführung der üblichen Taxierung so-
wie Sachverständigen- und Brandbeseiti-
gungskosten. Diese Schadenspositionen 
sind streitgegenständlich …

Das Rheinschifffahrtsgericht hat die Klage 
… als unzulässig abgewiesen. Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt, eine Zuständigkeit 
des Rheinschifffahrtsgerichts sei nicht ge-
geben. Zwar seien die Regelungen des Art. 
34, 34 bis MA weit auszulegen. Jedoch habe 
sich die »Rita« während des in Rede stehen-
den langandauernden Werftaufenthalts zu-
mindest zeitweise nicht mehr »in Fahrt« be-
funden, weil der Hauptmotor im Zuge der 
Reparatur- und Klassearbeiten demontiert, 
ausgekrant und überholt worden sei …

II. Die zulässige Berufung der Klägerin hat 
Erfolg. Die Sache war gem. § 538 Abs. 2 Nr. 
3 ZPO an das Rheinschifffahrtsgericht Duis-
burg Ruhrort zurückzuverweisen. Entgegen 
der Auffassung des Rheinschifffahrtsge-
richts ist die Klage zulässig.

1. 
Das Rheinschifffahrtsgericht hat als das 
sachlich zuständige Gericht entschieden. 
Die Rheinschifffahrtsgerichte sind ge-
mäß § 14 Abs. 1 BinSchVerfG, Art. 34 Abs. 
2 c MA sachlich zuständig in Zivilsachen 
zur Entscheidung im summarischen Pro-
zessverfahren über Klagen wegen der Be-
schädigungen, welche Schiffer und Flößer 
während ihrer Fahrt oder beim Anlanden 
anderen verursacht haben.

Mit der vorliegenden Klage werden nach 
dem substantiierten Klägervortrag Schä-
den – hier der Werft – geltend gemacht, 
die durch ein Schiff verursacht worden 
sind. Es werden insoweit Ansprüche gegen 
den Schiffseigner, Schiffsführer und Be-
satzungsmitglieder unter Darlegung subs-
tantiierten Vortrags erhoben. Für derartige 
Ansprüche begründet Art. 34 Abs. 2 c MA 

»Revidirte Rheinschifffahrts-Acte« von 1868, Foto: ZK
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die grundsätzliche Zuständigkeit der Rhein-
schifffahrtsgerichte. Auf die Frage einer er-
weiternden Auslegung von Art. 34 Abs. 2 c 
MA auch auf Fälle, in denen es um Schä-
den geht, die Schiffen von Dritten zuge-
fügt werden, die nicht einem Schiff zuge-
ordnet werden können, kommt es hier nicht 
an (vgl. dazu BGH Urteil vom 6.3.1995 – II 
ZR 37/94 -‚ TranspR 1995, 339; Rheinschiff-
fahrtsgericht St. Goar Besch. v. 13.10.2014 
– 4 C 6/11 BSchG m.w.N.).
Von Art. 34 Abs. 2 c MA wird trotz des Scha-
densfalls im Zeitpunkt eines Werftaufent-
halts auch – jedenfalls im vorliegenden Fall 
– die Voraussetzung der Schadensverur-
sachung »während der Fahrt« erfasst Das 
Tatbestandsmerkmal der »Fahrt« ist inso-
weit auslegungsbedürftig und auslegungs-
fähig. In Rechtsprechung und Schrifttum ist 
seit vielen Jahrzehnten anerkannt, dass der 
Wortlaut von Art. 34 Abs. 2 c MA in Bezug 
auf jedenfalls bestimmte Tatbestandsmerk-
male erweiternd auszulegen ist. Erklärtes 
Ziel der Signaturstaaten der MA war und 
ist es, möglichst alle havarierelevanten Vor-
gänge auf dem Rhein durch orts- und sach-
kundige Rheinschifffahrtsgerichte entschei-
den zu lassen (vgl. ZKR Urt. v. 08.12.1994, 
VersR 1995,439; BGHZ, 60, 92; BGH MDR 
1971, 993; Rheinschiffahrtsgericht Mann-
heim, Urt. v. 16.07.2009 – 31 C 1/08 BSch; 
v.Waldstein/Holland, BinSchR, 5. Auflage, 
2007, Art. 34, 34 bis MA Rn. 9). Dies soll die 
einheitliche Beurteilung, aller havarierele-
vanten Vorgänge sicherstellen und zugleich 
die Anpassung der sehr alten Vorschriften 
an die technischen Änderungen unter Nut-
zung der Sachkunde der Rheinschifffahrts-
gerichte gewährleisten (vgl. BGHZ 60, 92; 
BGH MDR 1971, 993). Angesichts dessen hat 
die Rechtsprechung den Wortlaut des Art. 
34 MA erweiternd ausgelegt und die dort 
genannten Fälle nur als beispielhafte Auf-
zählung verstanden (ZKR Urt. v. 08.12.1994, 
VersR 1995, 439 Rheinschifffahrtsoberge-
richt Karlsruhe Urt. v. 08.11.2002 – 1 U 2/02; 
Rheinschifffahrtsgericht Kehl, Beschl. v. 
18.10.1991 – 3 C 196/91 RhSch; v. Waldstein/
Holland, a.a.O., Art. 34, 34bis MA Rn. 9 f.). 
Die Auslegung des hier in Rede stehenden 
Tatbestandsmerkmals »Fahrt« hat allein 
nach den Zielen der MA zu erfolgen. Ein na-
heliegender Rückgriff auf andere Definitio-
nen der »Fahrt« – etwa in § 1.01 Buchstabe 
p RhSchPVO, wonach sich ein Fahrzeug in 
Fahrt befindet, wenn es weder unmittelbar 
noch mittelbar vor Anker liegt, am Ufer fest-
gemacht oder festgefahren ist – hat zu un-
terbleiben. Als internationales Übereinkom-
men ist die MA allein nach den allgemeinen 
Grundsätzen internationaler Übereinkom-
men aus sich selbst heraus auszulegen.
Einbezogen werden danach zur Vermeidung 
unvernünftiger Ergebnisse nach allgemei-
ner Meinung alle Streitigkeiten, die Schiffe, 
während sie bestimmungsgemäß zur Schiff-
fahrt verwendet werden, anderen zufügen. 
Das sind solche schadensstiftenden Hand-
lungen, die in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Betrieb von Binnenschif-
fen (in allen Schifffahrtsphasen von ihrer 
Indienststellung bis zu ihrer Abwrackung) 
auf dem Rhein stehen. Dabei soll es um 
Schifffahrtsphasen gehen wie beispielswei-
se Zwischenaufenthalte des Schiffes wäh-
rend der Reise, das Be- und Entladen des-

selben oder die Bereitstellung hierzu (vgl. 
ZKR Urt. v. 08.12.1994, VersR 1995, 439; v. 
Waldstein/Holland, BiSchR 5. Auflage, Art. 
34, 34 bis MA Rn. 10, 13). Dies umfasst auch 
Schäden beim Ablegen vom Ufer, bei der 
Bereitstellung und Durchführung der La-
dung und beim Löschen des Schiffes sowie 
Schäden beim Stillliegen von Schiffen im 
Hafen oder am Ufer (v. Waldstein/Holland, 
BiSchR 5. Auflage, Art. 34, 34 bis Rn. 13; 
BGHZ 60, 92; ZKR Urt. v. 08.12.1994, VersR 
1995,439; Rheinschifffahrtsgericht Kehl 
Beschl. v. 18.10.1991 – 3 C 196/91 RhSch; 
Rheinschifffahrtsgericht Mannheim Be-
schl. v. 09.04.1991 – C 12/90 BSch). Auch 
ein Stililieger, der repariert wird, benutzt 
die Binnengewässer (Rheinschifffahrtsge-
richt Kehl Beschl. v. 18.10.1991 – 3 C 196/91, 
RhSch). Gleichermaßen befindet sich auch 
ein Schiff, das flott auf dem Wasser liegt, 
im Betrieb, wenn es nach den Festmachvor-
schriften durch Drähte und Verankerungen 
so gesichert sein muss, dass es dem Sog- 
und Wellenschlag zu folgen vermag. Nichts 
anderes gilt beim Liegen eines Schiffes vor 
der Werft, die Bordarbeiten durchführt, weil 
das Schiff danach den Stilliegevorschriften 
einschließlich der Hafenordnung unterliegt 
(vgl. Rheinschifffahrtsgericht Kehl Beschl. 
v. 18.10.1991 – 3 C 196/91RhSch). Hiervon 
zu unterscheiden sein soll der Fall, dass An-
sprüche wegen Schiffsschäden gegen die 
Werft geltend gemacht werden, sofern sich 
das Schiff auf Helling befindet (vgl. v. Wald-
stein/Holland, BinSchR 5. Auflage, Art. 34, 
34bis MA Rn. 16 unter Verweis auf OLG Köln 
Urt. v.. 16.06.1967,- 3 U 44/67).
Angesichts dieser Rechtsprechung ist 
auch vorliegend von der Zuständigkeit der 
Rheinschifffahrtsgerichte auszugehen. 
Zwar ist richtig und auch unstreitig, dass 
das Schiff sich vor dem in Rede stehen-
den Schadensfall längere Zeit in der Werft 
befand und komplett repariert wurde, ein-
schließlich Auskranen des Motors. Solange 
es sich auf Helling befand, mag es (schon 
mangels Kontakt mit Wasser) zweifelhaft 
sein, ob in diesem Moment eine bestim-
mungsgemäße Verwendung zur Schifffahrt 
erfolgte. Diesen Zustand jedoch fortdauern 
zu lassen über den Zeitraum hinaus, in dem 
sich das Schiff auf Helling befand, und – 
anders als sonst nach allgemeinen Rechts-
grundsätzen – nicht auf den Zeitpunkt der 
Schadensverursachung, sondern auf einen 
diesem vorangehenden Zeitraum abzustel-
len, hält der Senat jedoch für unzutreffend. 
Es kann daher auch dahingestellt bleiben, 
ob jeder Wertaufenthalt als bestimmungs-
gemäße Schifffahrtsphase anzusehen ist. 
Jedenfalls wird ein Werfaufenthalt im flot-
ten Wasser (Hafenbecken), bei dem das 
Schiff lediglich in üblicher Weise festge-
macht ist und eine grundsätzliche eigen-
ständige Fahrbereitschaft besteht – also 
ein eigenständiges Fahren, wie etwa das 
Verlegen des Schiffes, möglich ist und nur 
noch Arbeiten ausgeführt werden müs-
sen, die der grundsätzlich möglichen Fahr-
bereitschaft nicht entgegen stehen – vom 
bestimmungsgemäße Gebrauch und mit-
hin vom Betriebsbegriff erfasst. In einem 
solchen Moment des Werftaufenthaltes 
können Schadensfälle eintreten, die gera-
de spezifisch mit dem Betrieb des Schiffes 
zusammenhängen.

Vorliegend lag das Schiff unstreitig bereits 
wieder flott im Wasser … Es waren nur noch 
Restarbeiten durchzuführen, der Motor war 
wieder eingekrant und die Durchführung 
der Probefahrt stand unmittelbar bevor. Der 
Umstand, dass es im Zeitpunkt der Scha-
densverursachung an einer hinreichenden 
Besatzungsstärke fehlte, steht dieser Beur-
teilung nicht entgegen, was sich bereits aus 
einer vergleichenden Betrachtung zum Stil-
lieger ergibt (vgl. auch Rheinschifffahrtsge-
richt Mannheim, Urt. v. 16.07.2009 – 31 C 
1/08 BSch; Rheinschifffahrtsgericht Kehl 
Beschl. v. 18.10.1991 – 3 C 196/91 RhSch, zi-
tiert nach juris). Auch ist aus Sicht des Se-
nates unerheblich, ob ohne eine Abnah-
me durch die Klassifikationsgesellschaft, 
die unstreitig noch nicht vorlag, hätte ge-
fahren werden dürfen. Bestimmungsge-
mäß verwendet zur Schifffahrt wird auch 
ein Schiff, das nach einem Werftaufenthalt 
eine Probefahrt unternimmt und es in die-
sem Zusammenhang zu einer Schadensver-
ursachung kommt. Bereits dieses Beispiel 
macht deutlich, dass die bestimmungsge-
mäße Verwendung nicht gleichbedeutend 
mit dem rechtlich zulässigen Einsatz des 
Schiffes ist.
2. 
Auch die weiteren Voraussetzungen ei-
ner zulässigen Klage vor dem Rheinschiff-
fahrtsgericht sind gegeben.
(a) Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Aktiv-
legitimiert sind alle anderen Personen, de-
ren Rechtsgüter Objekt einer schadensstif-
tenden Handlung geworden sind. Dabei ist 
gemäß Art. 34bis S. 1 MA unerheblich, ob 
ein Vertragsverhältnis besteht oder die An-
sprüche nur auf eine deliktische Grundla-
ge gestützt werden (v. Waldstein/Holland, 
BinSchR 5. Auflage, Art. 34, 34bis MA Rn. 
11). Vorliegend klagt die Klägerin aus über-
gegangenem Recht ihrer Versicherungs-
nehmerin, der Werft, und damit eine ande-
re Person.
(b) Die Beklagten sind passivlegitimiert. Pas-
sivlegitimiert sind nach dem Wortlaut von 
Art. 34 Abs. 2 c MA nur Schiffer und Flößer. 
Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass 
über den reinen Wortlaut hinaus der Kreis der 
Anspruchsgegner weiter zu ziehen ist. Zur 
Zuständigkeit der Rheinschifffahrtsgerichte 
zählen auch Ansprüche gegen den Schiffs-
eigner, somit den Beklagten zu 1) (v. Wald-
stein/Holland, BinSchR 5. Auflage, Art. 34, 
34bis MA Rn. 12; BGH MDR 1971., 993; ZKR 
Urt. v. 08.12.1994 VersR 1995, 439). Eine Zu-
ständigkeit besteht ferner auch für Ansprü-
che gegen den Schiffsführer (Beklagten zu 2)) 
und gegen sonstige Besatzungsmitglieder (v. 
Waldstein/Holland, BinSchR 5. Auflage, Art. 
34, 34 bis MA Rn. 12; BGHZ 60, 92; BGH MDR 
1971, 993; Rheinschifffahrtsgericht St. Goar 
4 C 6/11 BSchG – B.v. 13.10.2011; ZKR Urt. v. 
08.12.1994 VersR 1995,439). Die Beklagten zu 
3) und 4) sind nach dem im Rahmen der Zu-
lässigkeitsprüfung maßgeblichen und die-
ser zugrunde zu legenden Klägervortrag als 
Besatzungsmitglieder des Schiffes anzuse-
hen, da sie Tätigkeiten verrichtet haben, die 
sonst von Besatzungsmitgliedern verrichtet 
zu werden pflegen. Sie sind Mitarbeiter der 
der Streithelferin zu 1), die ihrerseits von der 
Rechtsvorgängerin der Klägerin beauftragt 
wurde, den Wechsel des Hydrauliköls durch-
zuführen …

(Sammlung Seite 2613) Fortsetzung unter www.binnenschifffahrt-online.de 
bis Sammlung S. 2618 
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Urteil des Rheinschiffahrtsobergerichtes 
Köln vom 22. November 2018, Az.: 3 U 
138/17 BSchRh (Rheinschiffahrtsgericht 
Duisburg-Ruhrort, Az.: 5 C 6/16 BSchRh)

Auf die Berufung der Klägerin wird das 
am 16.10.2017 verkündete Urteil des 
Amtsgerichts Duisburg-Ruhrort – Rhein-
schifffahrtsgericht, Az. 5 C 6/16 BSch, 
aufgehoben und der Rechtsstreit an das 
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort – Rhein-
schifffahrtsgericht – zurückverwiesen.

Die Entscheidung über die Kosten des 
Berufungsverfahrens bleibt dem Schlus-
surteil vorbehalten.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

 

Gründe:

I.

Die Klägerin ist der führende Haftpflicht-
versicherer der S Schiffswerft (im Fol-
genden: Werft), die ein Schiffswerftbe-
trieb im Rheinhafen Duisburg ist. Sie 
macht mit der Klage nach Erbringung von 
Versicherungsleistungen an die Werft 
Schadensersatzansprüche aus überge-
gangenem sowie – im Hinblick auf die 
Mitversicherer – aus von diesen an sie 
abgetretenem Recht gegen die Beklag-
ten geltend. Dem liegt folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Im Jahr 2015 befand sich das Motortank-
schiff »Rita«, dessen Eigner der Beklagte 
zu 1) und dessen seinerzeit verantwortli-
cher Schiffsführer der Beklagte zu 2) wa-
ren, zu Klassearbeiten sowie zur Besei-
tigung eines Havarieschadens auf der 
Werft. Bereits in den Jahren zuvor war 
die »Rita« dort regelmäßig zu Instand-
setzungsarbeiten vorgelegt worden, u.a. 
war bei einem früheren Werftaufenthalt 
auch eine automatische Feuerlöschein-
richtung eingebaut worden. Insoweit be-
stand eine ständige Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Beklagten zu 1) und der 
Werft. Am 20.01.2015 wurde eine Gasfrei-
heitsbescheinigung für das Vorschiff, das 
Achterschiff und den Laderaumbereich 
erteilt, am 21.01.2015 wurde die Bilge von 
einem Bilgenentöler leergepumpt. Ab 
dem 22.01.2015 wurden auf der Grundla-
ge der schriftlichen Auftragsbestätigung 
der Werft vom 23.01.2015 von dieser die 
aus dieser hervorgehenden Klasse- und 
Reparaturarbeiten durchgeführt. In der 
Auftragsbestätigung wurde – wie schon 
in der Vergangenheit regelmäßig – auf 
die ARB der Werft Bezug genommen. 
Wegen der Einzelheiten der Regelun-
gen in den ARB der Werft wird auf die zu 

den Akten gereichten Bedingungen und 
den Tatbestand des amtsgerichtlichen 
Urteils Bezug genommen. Im Zuge der 
Arbeiten wurde u.a. die Hauptmaschine 
auseinandergebaut und ausgekrant, wo-
bei das in der Maschine noch vorhande-
ne Öl und Gasöl in unklarer Menge in die 
Bilge lief. Am 18.05.2015 waren die Ar-
beiten im Wesentlichen abgeschlossen, 
wenngleich noch einige Restarbeiten zu 
erledigen waren. Die Probefahrt stand 
kurz bevor. An diesem Tag vereinbarten 
der Beklagte zu 1) und der Geschäftsfüh-
rer der Werft, dass die Werft noch den 
für die Klasse erforderlichen Hydrauli-
kölwechsel durchführen und damit den 
Streithelfer zu 1) (im Folgenden: Firma 
I) beauftragen und in der Folge entspre-
chend abrechnen sollte. Die bei der Fir-
ma I angestellten Beklagten zu 3) und 4) 
hielten daraufhin nach den Behauptun-
gen der Klägerin bei dem Beklagten zu 2), 
nach den Behauptungen der Beklagten zu 
1) und 2) bei dem Beklagten zu 1) Rückfra-
ge, was mit dem Altöl geschehen solle. 
Der darauf Angesprochene erwiderte un-
streitig, es könne in die Bilge abgelassen 
werden. Der weitere Inhalt des Gesprä-
ches ist zwischen den Parteien streitig. 
Am 20.05.2015 trafen der Zeuge O und 
der Streithelfer zu 2), beides angestell-
te Mitarbeiter der Werft, im Maschinen-
raum der »Rita« ein, um dort Arbeiten 
durchzuführen. Seitens des Zeugen O 
wurden die Dichtungen des Außenküh-
lers überprüft; der Streithelfer zu 2) hatte 
den Auftrag, die Winkel für die Halterun-
gen zweier Altölsammelbehälter auf den 
Flurplatten des Maschinenraums anzu-
schweißen. Als die beiden im Maschinen-
raum eintrafen, lag ein Teil der Flurplat-
ten lose auf dem Maschinenraumboden 
auf, wobei die Flurplatten teilweise ver-
schoben waren und den Blick in die Bil-
ge freigaben. Am Morgen desselben Ta-
ges stellten auch die Beklagten zu 3) und 
4) sich nach vorheriger Absprache mit 
dem Vorarbeiter der Werft, Herrn E, im 
Maschinenraum der »Rita« ein, um den 
Hydraulikölwechsel durchzuführen. Sie 
stellten fest, dass das Altöl noch nicht 
abgelassen worden war. Ohne erneu-
te Rücksprache mit dem Beklagten zu 1) 
oder der Werft ließen sie das Altöl – ins-
gesamt eine Menge von etwa 150 Litern 
– in die Bilge ab und füllten mit Kanistern 
neues Hydrauliköl ein. Diese Arbeiten be-
endeten sie, während der Streithelfer zu 
2) und der Zeuge O ihre Frühstückspause 
machten. Gegen 10.45 Uhr kehrten letz-
tere aus der Pause zurück. Sie trafen im 
Maschinenraum die Zeugen W, H und J 
an. Es kam zu einem kurzen Gespräch 
mit zwischen den Parteien streitigem In-
halt. Danach begann der Streithelfer zu 
2) zu schweißen, während der Zeuge O 
die bereits vor der Pause begonnenen 
Arbeiten am Kühler wieder aufnahm. 
Kurz darauf bemerkte der Zeuge O ei-

nen Brandgeruch. Als er aufblickte, sah 
er eine Flamme im hinteren Teil des Ma-
schinenraums, die ein bis zwei Meter aus 
den Bodenplatten herausschoss. Er infor-
mierte den Streithelfer zu 2) und versuch-
te – in im Einzelnen zwischen den Partei-
en streitiger Art und Weise – mit diesem 
gemeinsam, das Feuer mittels der im 
Maschinenraum befindlichen Handfeu-
erlöscher zu löschen. Dies gelang ihnen 
jedoch aus zwischen den Parteien strei-
tigen Grünen nicht. Der von dem Zeugen 
O und dem Streithelfer zu 2) an der Trep-
pe zum Maschinenraum bereit geleg-
te Löschschlauch wurde nicht benutzt. 
Auch die bordeigene Feuerlöschanlage 
wurde nicht ausgelöst. Mit deren Über-
prüfung war die Werft vor dem Brand 
von dem Beklagten zu 1) beauftragt wor-
den. Die Überprüfung wurde seitens der 
Werft auch dem Beklagten zu 1) in Rech-
nung gestellt.

Der Brand konnte erst durch die Feuer-
wehr gelöscht werden. Bei dem Brand 
entstand neben einem erheblichen Sach-
schaden an dem Motortankschiff auch 
ein – im einzelnen streitiger – Schaden 
an den Arbeitsmaterialien und Gerät-
schaften der Werft, ferner entstanden 
der Werft Kosten für die Intervention am 
Schadenort und die Durchführung der 
üblichen Taxierung sowie Sachverstän-
digen- und Brandbeseitigungskosten. 
Diese Schadenspositionen sind streit-
gegenständlich. Wegen der diesbezügli-
chen – zwischen den Parteien streitigen 
– Einzelheiten der Zusammensetzung 
und Höhe der Klageforderung wird auf 
die Klageschrift Bezug genommen. Die 
Klägerin und die Mitversicherer erbrach-
ten – von den Beklagten mit Nichtwissen 
bestritten – in Höhe der Klageforderung 
Versicherungsleistungen an die Werft. 
Die Mitversicherer traten – auch inso-
weit teilweise bestritten – nachfolgend 
ihre Ansprüche gegen die Beklagten an 
die Klägerin ab. Wegen der Einzelheiten 
wird auf die als Anlagenkonvolut K 4 vor-
gelegten Abtretungserklärungen Bezug 
genommen.

Mit ihrer vor dem Rheinschifffahrtsge-
richt erhobenen Klage hat die Klägerin 
Schadensersatzansprüche gegen die 
Beklagten geltend gemacht. Sie hat die 
Auffassung vertreten, das Rheinschiff-
fahrtsgericht sei für die Entscheidung 
des Rechtsstreits örtlich und sachlich zu-
ständig, weil das Schiff vollständig aus-
gerüstet, dazu auch betriebs- und fahr-
bereit gewesen sei. Die Zuständigkeit der 
Rheinschifffahrtsgerichte sei gegeben, 
weil sich die »Rita« – insoweit unstreitig 
– zum Zeitpunkt des Schadensfalles auf 
flottem Wasser befunden habe. Sie hat 
behauptet, zum Zeitpunkt des Brandes 
seien nur noch solche kleineren Restar-
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beiten durchzuführen gewesen, die der 
Fahrfähigkeit des Schiffes nicht entge-
gen gestanden hätten. Sie hat gemeint, 
die Frage, in welchem Zustand sich das 
Schiff zum Zeitpunkt des Brandausbu-
ches befunden habe, sei eine Frage, die 
gleichermaßen die Zulässigkeit wie die 
Begründetheit der Klage betreffe und die 
daher doppelt relevant sei.

Inhaltlich hat die Klägerin die Auffassung 
vertreten, die Beklagten hafteten ihr für 
die der Werft entstandenen Schäden auf 
Schadensersatz. Denn sie hätten durch 
ihr Verhalten pflichtwidrig den Brand her-
beigeführt. Nach Maßgabe der in den 
Vertrag der Werft mit dem Beklagten zu 
1) einbezogenen Allgemeinen Bedingun-
gen sei der Beklagte zu 1) bei Durchfüh-
rung von gefahrgeneigten Arbeiten wie 
etwa Schweißarbeiten zur Übernahme 
der erforderlichen Überwachungsmaß-
nahmen in eigener Verantwortung ver-
pflichtet gewesen. Dies rechtfertige sich 
daraus, dass nur er das spezifische Risi-
kopotential seines Schiffes, wie z.B. die 
Beschaffenheit der Bilge und die An- 
oder Abwesenheit von Brandbeschleuni-
gern, kenne und beherrsche. Die Kläge-
rin hat ferner behauptet, der Beklagte zu 
2) habe die Beklagten zu 3) und 4) ange-
wiesen, das Altöl in die Bilge abzulassen. 
Diese Anweisung sei auch nicht widerru-
fen worden. Ferner habe er es versäumt, 
die Werft darauf hinzuwiesen, dass er un-
ter Zuhilfenahme der Beklagten zu 3) und 
4) unter Einbeziehung derselben in die 
Schiffsbesatzung in Eigenarbeit einen Öl-
wechsel durchführen und dabei das Alt-
öl nicht auffangen und entsorgen, son-
dern in die Bilge ablassen werde. Auch 
eine schriftliche Zustimmung der Werft 
hierzu sei pflichtwidrig nicht eingeholt 
worden. Entsprechend sei das Altöl von 
den Beklagten zu 3) und 4) am Schadens-
tag in die Bilge abgelassen worden. Bei 
dieser Tätigkeit seien die Beklagten zu 
3) und 4) faktisch als Besatzungsmitglie-
der der »Rita« tätig geworden, weil die 
von ihnen übernommene Tätigkeit eine 
solche sei, die üblicherweise von Besat-
zungsmitgliedern durchgeführt werde. 
Das Ablassen von Altöl in die Bilge stel-
le sich vor dem Hintergrund der dadurch 
geschaffenen Brandgefahr als pflicht-
widrig dar. Richtigerweise habe das Altöl 
vorschriftsmäßig aufgefangen und ent-
sorgt werden müssen. Dieses Versäum-
nis sei die maßgebliche Ursache für die 
Entstehung und das Ausmaß des in Rede 
stehenden Brandes gewesen. Das Vor-
handensein des Hydrauliköls in der Bil-
genflüssigkeit habe als Brandbeschleuni-
ger fungiert und bewirkt, dass der Brand 
sofort und mit großer Gewalt ausgebro-
chen sei. Normales beim Betrieb des 
Schiffes anfallendes Bilgenwasser kön-
ne unter den seinerzeit gegebenen Um-

ständen und Temperaturen nicht durch 
Schweißarbeiten der vorliegend in Rede 
stehenden Art solcherart in Brand gera-
ten. Eine Mithaftung der Werft sei hinge-
gen bereits auf der Grundlage der Rege-
lungen in ihren ARB ausgeschlossen. Der 
für die Werft tätig gewordene Streithelfer 
zu 2) habe darüber hinaus die ihm aufge-
tragenen Schweißarbeiten ordnungsge-
mäß und entsprechend seinem üblichen 
Vorgehen durchgeführt unter Einhal-
tung der erforderlichen Sicherheitsvor-
kehrungen. Dabei habe er insbesondere 
die Schweißstelle fachmännisch groß-
flächig mit Schweißschutzdecken abge-
deckt. Das Schweißgerät sei technisch 
einwandfrei in Ordnung gewesen. Die 
Feuerlöscher seien seitens des Schiffes 
bereitgestellt worden. Einer der Feuer-
löscher sei trotz ordnungsgemäßer Be-
dienung nicht einsatzbereit und funk-
tionsfähig gewesen. Auch die an Bord 
vorhandene Feuerlöschanlage sei offen-
bar nicht funktionstüchtig und einsatz-
bereit gewesen und von den anwesen-
den Besatzungsmitgliedern pflichtwidrig 
nicht eingesetzt worden. Letztlich hätte 
der schlagartig ausbrechende Brand aber 
– auch beim Vorhandensein funktions-
fähiger Feuerlöscher – weder von dem 
Streithelfer zu 2) und von dem Zeugen O 
oder einer zu stellenden Brandwache er-
folgreich gelöscht werden können. Auch 
ein vorheriges Freimessen des Maschi-
nenraumes hätte ihn nicht verhindern 
können, da er nicht infolge einer Verpuf-
fung oder Explosion entstanden sei.

Die Klägerin hat beantragt,

1a) die Beklagen zu verurteilen, an die 
Klägerin 77.388.49 € nebst 5 % Zinsen 
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach 
dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz hie-
raus seit 23. Juni 2016 zu zahlen, wobei 
die Beklagten gesamtschuldnerisch un-
beschränkt persönlich hafteten, der Be-
klagte zu 1) zusätzlich dinglich mit einem 
am 20.02.2015 entstandenen Schiffsgläu-
bigerrecht an TMS »Rita«,

1b) die Beklagten zu verurteilen, gesamt-
schuldnerisch an die Klägerin 2.419,40 € 
vorprozessuale Rechtsanwaltsgebühren 
zuzüglich 5 % Zinsen über dem jeweili-
gen Basiszinssatz nach dem Diskontsatz-
Überleitungsgesetz hieraus seit Klage-
zustellung zu zahlen. Die Beklagten sind 
dem entgegen getreten und haben die 
Abweisung der Klage beantragt.

Sie haben die Ansicht vertreten, das 
Rheinschifffahrtsgericht sei nicht zustän-
dig, weil die »Rita« bereits wegen feh-
lender Klasse und nicht ausreichender 
Bemannung nicht zur Schifffahrt habe 
verwendet werden dürfen, was der An-

nahme einer »Fahrt« ihrerseits entgegen 
stehe. Vielmehr sei das Schiff »außer Be-
trieb« gewesen.

Inhaltlich haben sie gemeint, nicht für 
den Schadensfall zu haften. Sie haben 
behauptet, der Brand sei nicht von ih-
nen, sondern von der Werft und dem 
Streithelfer zu 2) grob schuldhaft verur-
sacht worden, weshalb im Gegenteil die-
se ihnen zum Schadensersatz verpflich-
tet seien. Hierzu haben sie behauptet, 
die Schweißarbeiten seien trotz Kennt-
nis der Werft von der zeitgleichen Durch-
führung des Hydraulikölwechsels durch 
die Beklagten zu 3) und 4) grob fahrläs-
sig unter Außerachtlassen diverser zwin-
gender Sicherheitsvorschriften durchge-
führt worden. So sei etwa ein erneutes 
Freimessen des Maschinenraums vor 
Durchführung der Schweißarbeiten un-
terblieben, eine schriftliche Schweißer-
laubnis nicht erteilt worden, die erforder-
liche Brandwache nicht vor Ort gewesen 
und geeignete Feuerlöscheinrichtungen 
seitens der Werft nicht gestellt worden. 
Die Brandschutzdecken seien darüber 
hinaus pflichtwidrig nur im unmittelba-
ren Nahbereich der Schweißstelle ausge-
legt worden. Auch von der naheliegen-
den Möglichkeit, die Schweißarbeiten 
außerhalb des Maschinenraums durch-
zuführen, sei pflichtwidrig kein Gebrauch 
gemacht worden. Zudem hätten weder 
der die Schweißarbeiten durchführen-
de Streithelfer zu 2) noch die Werft über 
die erforderliche Erlaubnis zur Durchfüh-
rung von Schweißarbeiten auf Tankschif-
fen von GL/Bureau Veritas/IACS verfügt. 
Weitergehend haben die Beklagten be-
stritten, dass der Streithelfer zu 2) über-
haupt über eine abgeschlossene Aus-
bildung, die ihn zum Elektroschweißen 
berechtigt habe, verfüge. Die Beklagten 
haben behauptet, es komme erschwe-
rend hinzu, dass der Zeuge X den Streit-
helfer zu 2) noch unmittelbar vor dem 
Ausbruch des Brandes mündlich auf die 
Gefährlichkeit der Schweißarbeiten bei 
den herrschenden örtlichen Gegeben-
heiten hingewiesen habe. Das von ihm 
benutzte Elektroschweißgerät sei – inso-
weit unstreitig – von der Werft von Bord 
entfernt worden. Aufgrund dieses Um-
standes haben die Beklagten die Ansicht 
vertreten, es greife zu Lasten der Werft 
ein Anscheinsbeweis für einen technisch 
nicht einwandfreien Zustand des verwen-
deten Schweißgerätes ein. Die Beklagten 
haben weiter behauptet, bei Einhaltung 
der gebotenen Sicherheitsvorkehrungen 
wäre der Brand vermieden worden oder 
hätte zumindest schneller entdeckt und 
bereits in der Anfangsphase ohne rele-
vante Schäden gelöscht werden können. 
Ausgelöst worden sei der Brand durch 
die umherfliegenden Schweißperlen 
und/oder durch indirekte Wärmeleitung 
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an der Schweißstelle. Die Beklagten ha-
ben schließlich behauptet, auch nach 
der Brandentstehung hätten der Streit-
helfer zu 2) und der Zeuge O fehlerhaft 
gehandelt. Sie seien offenbar nicht mit 
der Bedienung der an Bord befindlichen 
funktionsfähigen Feuerlöscher vertraut 
gewesen und hätten diese infolgedes-
sen fehlerhaft bedient. Der bereit ge-
legte Schlauch habe pflichtwidrig nicht 
unter Druck gestanden. Die – gleicher-
maßen funktionstüchtige – bordeigene 
Feuerlöschanlage sei von dem Zeugen 
O und dem Streithelfer zu 2) pflichtwid-
rig nicht betätigt worden. Angesichts 
der Vielzahl von Versäumnissen falle 
der Werft ein erhebliches eigenes Orga-
nisationsverschulden zur Last. Darüber 
hinaus müsse sie sich das Verschulden 
des Streithelfers zu 2) zurechnen lassen. 
Demgegenüber liege ein Mitverschulden 
der Beklagten nicht vor. Insoweit haben 
die Beklagten die Auffassung vertreten, 
es habe nicht dem Schiffseigner oble-
gen, die Arbeiten der Werft zu überwa-
chen und in eigener Verantwortung die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen. Sie haben bestritten, dass sei-
tens des Schiffsführers eine Anweisung 
zum Ablassen des Altöls in die Bilge er-
teilt worden sei. Im Übrigen sei eine et-
waige Anweisung, das Altöl in die Bil-
ge abzulassen, auch grundsätzlich nicht 
zu beanstanden gewesen und in Schif-
fen ohne Altölsammeltanks eine übli-
che und zulässige Vorgehensweise. Von 
der zeitlich parallelen Durchführung der 
Schweißarbeiten als dieser Vorgehens-
weise entgegen stehender Umstand hät-
ten die Beklagten keine Kenntnis gehabt. 
Das Ablassen des Altöls in die Bilge habe 
aber auch unabhängig davon keinen ent-
scheidenden Einfluss auf die Entzünd-
barkeit und Brennbarkeit der Bilgenflüs-
sigkeit gehabt. Denn diese sei durch die 
Zuführung des Altöls nicht erhöht wor-
den. Hydrauliköl habe keine brandför-
dernden Eigenschaften. Die Beklagten 
haben schließlich die Ansicht vertreten, 
die in den dem Reparaturauftrag einbe-
zogenen ARB der Werft enthaltenen Haf-
tungsbeschränkungen entfalteten keine 
Wirkung. Sie seien unwirksam, soweit 
mit ihnen die Haftung der Werft für die 
Verletzung von Kardinalpflichten ausge-
schlossen werden solle.

Das Rheinschifffahrtsgericht hat die Kla-
ge mit am 16.10.2017 verkündetem und 
der Klägerin am 19.10.2017 zugestelltem 
Urteil – Az. 5 C 6/16 BSch – als unzulässig 
abgewiesen. Zur Begründung hat es aus-
geführt, eine Zuständigkeit des Rhein-
schifffahrtsgerichts sei nicht gegeben. 
Zwar seien die Regelungen des Art. 34, 
34 bis MA weit auszulegen. Jedoch habe 
sich die »Rita« während des in Rede ste-
henden langandauernden Werftaufent-

halts zumindest zeitweise nicht mehr »in 
Fahrt« befunden, weil der Hauptmotor 
im Zuge der Reparatur- und Klassearbei-
ten demontiert, ausgekrant und überholt 
worden sei. Ihre Zweckbestimmung sei 
während des Werftaufenthalts vor die-
sem Hintergrund nicht mehr die eines 
selbstfahrenden Motorschiffes gewesen. 
Auf die Frage der Betriebsbereitschaft im 
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses 
komme es dagegen nicht an. Wegen der 
weiteren Einzelheiten des erstinstanzli-
chen Sachvortrags der Parteien wie auch 
der Entscheidung des Rheinschifffahrts-
gerichts wird auf den Tatbestand und die 
Entscheidungsgründe der amtsgerichtli-
chen Entscheidung Bezug genommen. 
Gegen diese Entscheidung richtet sich 
die am 06.11.2017 bei Gericht eingegan-
gene und am gleichen Tag begründete 
Berufung der Klägerin.

Mit der Berufung wiederholt und bekräf-
tigt die Klägerin ihre erstinstanzlichen Er-
wägungen zur Zuständigkeit des Rhein-
schifffahrtsgerichts.

Die Klägerin beantragt,

unter Aufhebung des Urteils des Rhein-
schifffahrtsgerichts Duisburg-Ruhrort 
vom 16. Oktober 2017 das Verfahren ge-
mäß § 538 II Ziffer 3 ZPO an das zustän-
dige Rheinschifffahrtsgericht Duisburg-
Ruhrort zurückzuverweisen.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung der Berufungsklägerin/Klä-
gerin zurückzuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Ur-
teil nach Maßgabe der Berufungserwi-
derung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird 
auf die im Berufungsverfahren gewech-
selten Schriftsätze der Parteien und die 
zu den Akten gereichten Urkunden Be-
zug genommen.

II. Die zulässige Berufung der Klägerin 
hat Erfolg. Die Sache war gem. § 538 Abs. 
2 Nr. 3 ZPO an das Rheinschifffahrtsge-
richt Duisburg Ruhrort zurückzuver-
weisen. Entgegen der Auffassung des 
Rheinschifffahrtsgerichts ist die Klage 
zulässig.

1.

Das Rheinschifffahrtsgericht hat als das 
sachlich zuständige Gericht entschie-
den. Die Rheinschifffahrtsgerichte sind 

gemäß §  14 Abs. 1 BinSchVerfG, Art. 
34 Abs. 2 c MA sachlich zuständig in Zi-
vilsachen zur Entscheidung im summa-
rischen Prozessverfahren über Klagen 
wegen der Beschädigungen, welche 
Schiffer und Flößer während ihrer Fahrt 
oder beim Anlanden anderen verursacht 
haben.

Mit der vorliegenden Klage werden nach 
dem substantiierten Klägervortrag Schä-
den – hier der Werft – geltend gemacht, 
die durch ein Schiff verursacht worden 
sind. Es werden insoweit Ansprüche 
gegen den Schiffseigner, Schiffsführer 
und Besatzungsmitglieder unter Darle-
gung substantiierten Vortrags erhoben. 
Für derartige Ansprüche begründet Art. 
34 Abs. 2 c MA die grundsätzliche Zustän-
digkeit der Rheinschifffahrtsgerichte. Auf 
die Frage einer erweiternden Auslegung 
von Art. 34 Abs. 2 c MA auch auf Fälle, in 
denen es um Schäden geht, die Schiffen 
von Dritten zugefügt werden, die nicht 
einem Schiff zugeordnet werden kön-
nen, kommt es hier nicht an (vgl. dazu 
BGH Urteil vom 6.3.1995 – II ZR 37/94 -, 
TranspR 1995, 339; Rheinschifffahrtsge-
richt St. Goar Beschl. v. 13.10.2014 – 4 C 
6/11 BSchG m.w.N.).

Von Art. 34 Abs. 2 c MA wird trotz des 
Schadensfalls im Zeitpunkt eines Werf-
taufenthalts auch – jedenfalls im vor-
liegenden Fall – die Voraussetzung der 
Schadensverursachung »während der 
Fahrt« erfasst. Das Tatbestandsmerkmal 
der »Fahrt« ist insoweit auslegungsbe-
dürftig und auslegungsfähig. In Recht-
sprechung und Schrifttum ist seit vielen 
Jahrzehnten anerkannt, dass der Wort-
laut von Art. 34 Abs. 2 c MA in Bezug auf 
jedenfalls bestimmte Tatbestandsmerk-
male erweiternd auszulegen ist. Erklärtes 
Ziel der Signaturstaaten der MA war und 
ist es, möglichst alle havarierelevanten 
Vorgänge auf dem Rhein durch orts- und 
sachkundige Rheinschifffahrtsgerichte 
entscheiden zu lassen (vgl. ZKR Urt. v. 
08.12.1994, VersR 1995, 439; BGHZ 60, 92; 
BGH MDR 1971, 993; Rheinschifffahrts-
gericht Mannheim, Urt. v. 16.07.2009 – 
31 C 1/08 BSch; v.Waldstein/Holland, Bi-
SchR, 5. Auflage, 2007, Art. 34, 34 bis 
MA Rn. 9). Dies soll die einheitliche Be-
urteilung aller havarierelevanten Vorgän-
ge sicherstellen und zugleich die Anpas-
sung der sehr alten Vorschriften an die 
technischen Änderungen unter Nutzung 
der Sachkunde der Rheinschifffahrtsge-
richte gewährleisten (vgl. BGHZ 60, 92; 
BGH MDR 1971, 993). Angesichts des-
sen hat die Rechtsprechung den Wort-
laut des Art. 34 MA erweiternd ausge-
legt und die dort genannten Fälle nur 
als beispielhafte Aufzählung verstanden 
(ZKR Urt. v. 08.12.1994, VersR 1995, 439; 
Rheinschifffahrtsobergericht Karlsruhe 
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Urt. v. 08.11.2002 – 1 U 2/02; Rheinschiff-
fahrtsgericht Kehl, Beschl. v. 18.10.1991 
– 3 C 196/91 RhSch; v. Waldstein/Hol-
land, a.a.O., Art. 34, 34 bis MA Rn. 9 f.). 
Die Auslegung des hier in Rede stehen-
den Tatbestandsmerkmals »Fahrt« hat 
allein nach den Zielen der MA zu erfol-
gen. Ein naheliegender Rückgriff auf an-
dere Definitionen der »Fahrt« – etwa in 
§ 1.01 Buchstabe p RhSchPVO, wonach 
sich ein Fahrzeug in Fahrt befindet, wenn 
es weder unmittelbar noch mittelbar vor 
Anker liegt, am Ufer festgemacht oder 
festgefahren ist – hat zu unterbleiben. Als 
internationales Übereinkommen ist die 
MA allein nach den allgemeinen Grund-
sätzen internationaler Übereinkommen 
aus sich selbst heraus auszulegen.

Einbezogen werden danach zur Vermei-
dung unvernünftiger Ergebnisse nach 
allgemeiner Meinung alle Streitigkeiten, 
die Schiffe, während sie bestimmungs-
gemäß zur Schifffahrt verwendet wer-
den, anderen zufügen. Das sind solche 
schadensstiftenden Handlungen, die in 
einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Betrieb von Binnenschiffen (in 
allen Schifffahrtsphasen von ihrer In-
dienststellung bis zu ihrer Abwrackung) 
auf dem Rhein stehen. Dabei soll es um 
Schifffahrtsphasen gehen wie beispiels-
weise Zwischenaufenthalte des Schif-
fes während der Reise, das Be- und Ent-
laden desselben oder die Bereitstellung 
hierzu (vgl. ZKR Urt. v. 08.12.1994, VersR 
1995, 439; v. Waldstein/Holland, BiSchR 
5. Auflage, Art. 34, 34 bis MA Rn. 10, 13). 
Dies umfasst auch Schäden beim Able-
gen vom Ufer, bei der Bereitstellung und 
Durchführung der Ladung und beim Lö-
schen des Schiffes sowie Schäden beim 
Stillliegen von Schiffen im Hafen oder 
am Ufer (v. Waldstein/Holland, BiSchR 
5. Auflage, Art. 34, 34 bis Rn. 13; BGHZ 
60, 92; ZKR Urt. v. 08.12.1994, VersR 1995, 
439; Rheinschifffahrtsgericht Kehl Be-
schl. v. 18.10.1991 – 3 C 196/91 RhSch; 
Rheinschifffahrtsgericht Mannheim Be-
schl. v. 09.04.1991 – C 12/90 BSch). Auch 
ein Stilllieger, der repariert wird, be-
nutzt die Binnengewässer (Rheinschiff-
fahrtsgericht Kehl Beschl. v. 18.10.1991 
– 3 C 196/91 RhSch). Gleichermaßen be-
findet sich auch ein Schiff, das flott auf 
dem Wasser liegt, im Betrieb, wenn es 
nach den Festmachvorschriften durch 
Drähte und Verankerungen so gesichert 
sein muss, dass es dem Log- und Wel-
lenschlag zu folgen vermag. Nichts an-
deres gilt beim Liegen eines Schiffes vor 
der Werft, die Bordarbeiten durchführt, 
weil das Schiff danach den Stilliegevor-
schriften einschließlich der Hafenord-
nung unterliegt (vgl. Rheinschifffahrts-
gericht Kehl Beschl. v. 18.10.1991 – 3 C 
196/91 RhSch). Hiervon zu unterschei-
den sein soll der Fall, dass Ansprüche 

wegen Schiffsschäden gegen die Werft 
geltend gemacht werden, sofern sich das 
Schiff auf Helling befindet (vgl. v. Wald-
stein/Holland, BiSchR 5. Auflage, Art. 34, 
34 bis MA Rn. 16 unter Verweis auf OLG 
Köln Urt. v. 16.06.1967 – 3 U 44/67).

Angesichts dieser Rechtsprechung ist 
auch vorliegend von der Zuständigkeit 
der Rheinschifffahrtsgerichte auszuge-
hen. Zwar ist richtig und auch unstreitig, 
dass das Schiff sich vor dem in Rede ste-
henden Schadensfall längere Zeit in der 
Werft befand und komplett repariert wur-
de, einschließlich Auskranen des Motors. 
Solange es sich auf Helling befand, mag 
es (schon mangels Kontakt mit Wasser) 
zweifelhaft sein, ob in diesem Moment 
eine bestimmungsgemäße Verwendung 
zur Schifffahrt erfolgte.

Diesen Zustand jedoch fortdauern zu 
lassen über den Zeitraum hinaus, in 
dem sich das Schiff auf Helling befand, 
und – anders als sonst nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen – nicht auf den 
Zeitpunkt der Schadensverursachung, 
sondern auf einen diesem vorangehen-
den Zeitraum abzustellen, hält der Se-
nat jedoch für unzutreffend. Es kann da-
her auch dahingestellt bleiben, ob jeder 
Wertaufenthalt als bestimmungsgemä-
ße Schifffahrtsphase anzusehen ist. Je-
denfalls wird ein Werfaufenthalt im flot-
ten Wasser (Hafenbecken), bei dem das 
Schiff lediglich in üblicher Weise festge-
macht ist und eine grundsätzliche eigen-
ständige Fahrbereitschaft besteht – also 
ein eigenständiges Fahren, wie etwa das 
Verlegen des Schiffes, möglich ist und 
nur noch Arbeiten ausgeführt werden 
müssen, die der grundsätzlich möglichen 
Fahrbereitschaft nicht entgegen stehen 
– vom bestimmungsgemäße Gebrauch 
und mithin vom Betriebsbegriff erfasst. 
In einem solchen Moment des Werftauf-
enthaltes können Schadensfälle eintre-
ten, die gerade spezifisch mit dem Be-
trieb des Schiffes zusammenhängen.

Vorliegend lag das Schiff unstreitig be-
reits wieder flott im Wasser. Es bestehen 
keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich 
– wie die Beklagten mutmaßen – um ei-
nen Bereich handelt, der nicht als »nor-
maler« Hafen anzusehen wäre. Es waren 
nur noch Restarbeiten durchzuführen, 
der Motor war wieder eingekrant und 
die Durchführung der Probefahrt stand 
unmittelbar bevor. Der Umstand, dass es 
im Zeitpunkt der Schadensverursachung 
an einer hinreichenden Besatzungsstär-
ke fehlte, steht dieser Beurteilung nicht 
entgegen, was sich bereits aus einer ver-
gleichenden Betrachtung zum Stillieger 
ergibt (vgl. auch Rheinschifffahrtsge-
richt Mannheim, Urt. v. 16.07.2009 – 31 C 
1/08 BSch; Rheinschifffahrtsgericht Kehl 

Beschl. v. 18.10.1991 – 3 C 196/91 RhSch, 
zitiert nach juris). Auch ist aus Sicht des 
Senates unerheblich, ob ohne eine Ab-
nahme durch die Klassifikationsgesell-
schaft, die unstreitig noch nicht vorlag, 
hätte gefahren werden dürfen. Bestim-
mungsgemäß verwendet zur Schifffahrt 
wird auch ein Schiff, das nach einem 
Werftaufenthalt eine Probefahrt unter-
nimmt und es in diesem Zusammen-
hang zu einer Schadensverursachung 
kommt. Bereits dieses Beispiel macht 
deutlich, dass die bestimmungsgemä-
ße Verwendung nicht gleichbedeutend 
mit dem rechtlich zulässigen Einsatz des 
Schiffes ist.

2.

Auch die weiteren Voraussetzungen ei-
ner zulässigen Klage vor dem Rhein-
schifffahrtsgericht sind gegeben.

(a) Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Ak-
tivlegitimiert sind alle anderen Perso-
nen, deren Rechtsgüter Objekt einer 
schadensstiftenden Handlung geworden 
sind. Dabei ist gemäß Art. 34 bis S. 1 MA 
unerheblich, ob ein Vertragsverhältnis 
besteht oder die Ansprüche nur auf eine 
deliktische Grundlage gestützt werden 
(v. Waldstein/Holland, BiSchR 5. Aufla-
ge, Art. 34, 34 bis MA Rn. 11). Vorliegend 
klagt die Klägerin aus übergegangenem 
Recht ihrer Versicherungsnehmerin, der 
Werft, und damit eine andere Person.

(b) Die Beklagten sind passivlegitimiert. 
Passivlegitimiert sind nach dem Wort-
laut von Art. 34 Abs. 2 c MA nur Schiffer 
und Flößer. Es besteht jedoch Einigkeit 
darüber, dass über den reinen Wort-
laut hinaus der Kreis der Anspruchsgeg-
ner weiter zu ziehen ist. Zur Zuständig-
keit der Rheinschifffahrtsgerichte zählen 
auch Ansprüche gegen den Schiffseig-
ner, somit den Beklagten zu 1) (v. Wald-
stein/Holland, BiSchR 5. Auflage, Art. 34, 
34 bis MA Rn. 12; BGH MDR 1971, 993; 
ZKR Urt. v. 08.12.1994 VersR 1995, 439). 
Eine Zuständigkeit besteht ferner auch 
für Ansprüche gegen den Schiffsführer 
(Beklagten zu 2)) und gegen sonstige Be-
satzungsmitglieder (v. Waldstein/Hol-
land, BiSchR 5. Auflage, Art. 34, 34 bis 
MA Rn. 12; BGHZ 60, 92; BGH MDR 1971, 
993; Rheinschifffahrtsgericht St. Goar 4 C 
6/11 BSchG – B.v. 13.10.2011; ZKR Urt. v. 
08.12.1994 VersR 1995, 439). Die Beklag-
ten zu 3) und 4) sind nach dem im Rah-
men der Zulässigkeitsprüfung maßgeb-
lichen und dieser zugrunde zu legenden 
Klägervortrag als Besatzungsmitglieder 
des Schiffes anzusehen, da sie Tätigkei-
ten verrichtet haben, die sonst von Be-
satzungsmitgliedern verrichtet zu wer-
den pflegen. Sie sind Mitarbeiter der der 
Streithelferin zu 1), die ihrerseits von der 

(Sammlung Seite 2617)



Binnenschifffahrt  07 | 2019 7   

Recht Volltext

Rechtsvorgängerin der Klägerin beauf-
tragt wurde, den Wechsel des Hydraulik-
öls durchzuführen.

3.

Eine anderweitige Rechtshängigkeit liegt 
nicht vor, da der vorliegende Rechtsstreit 
zwar denselben Schadensfall betrifft, der 
auch dem Parallelprozess (Senat, Az. 3 U 
74/17) zugrunde liegt, jedoch die geltend 
gemachten Ansprüche und Schadenspo-
sitionen gänzlich andere sind und mithin 
einen anderen Streitgegenstand darstel-
len.

4.

Der Schriftsatz vom 16.11.2018 rechtfer-
tigt keine andere rechtliche Würdigung 
und gibt keine Veranlassung für eine Wie-
dereröffnung der mündlichen Verhand-
lung, § 156 ZPO.

5.

Die Kostenentscheidung ist dem Erstge-
richt vorzubehalten, da der endgültige Er-
folg der Berufung erst nach der abschlie-
ßenden Entscheidung über die Klage 
beurteilt werden kann (vgl. OLG Köln 
NJW–RR 1987, 1032; OLG München, Urt. 
v. 22.07.2011 – Az. 10 U 1481/11, zit.n.juris; 
OLG München, Urt. v. 13.10.2017 – Az. 
10 U 3415/15, zit.n.juris).

Die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit beruht auf §  708 Nr. 
10 S. 1 ZPO, deren Ausspruch im Hin-
blick auf §§  775 Nr. 1, 776 ZPO – Aus-
spruch über die vorläufige Vollstreck-
barkeit hinsichtlich der Kosten – geboten 
ist, allerdings ohne Abwendungsbefug-
nis (vgl. OLG München, Urt. v. 13.10.2017 
– Az. 10 U 3415/15, zit.n. juris). Letzteres 
gilt umso mehr, als das vorliegende Ur-
teil nicht einmal hinsichtlich der Kosten 
einen vollstreckungsfähigen Inhalt auf-
weist (OLG München, Urt. v. 13.10.2017 
– Az. 10 U 3415/15, zit.n.juris).

6.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil 
die dafür erforderlichen Voraussetzun-
gen nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
2 ZPO nicht vorliegen. Die Rechtssa-
che hat weder grundsätzliche Bedeu-
tung noch erfordert die Fortbildung des 
Rechts oder die Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung eine Entscheidung 
des Revisionsgerichts.

Der Streitwert für das Berufungsverfah-
ren wird auf 77.388,49 € festgesetzt.

(Sammlung Seite 2618)


